
der Universität Düsseldorf 
HERAUSGEBER: REKTOR DER UNIVERSITÄT· HEDAKTION: ABT. l.l ·FERNRUF .'311-4101 

Düsseldorf, den 3 0 • 1 2 .198 2 

Grundordnung 

der Universität Dlisseldorf 



G R U N D 0 R D N U N G 

DER UNIVERSITÄT DÜSSELDORF 

Die Universität DUs~eldorf gibt sich aufgrund des § 2 Abs. 4 

Satz 1 de5 Gesetzes Uber die ssen tl n Hochschulen 

des Landes Nordrhein-We5tfa n vom 20. November 1979 folgende 

Grundordnung: 
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I N H A L T S 0 B E R S I C H T 

Rechtsstellung und Aufgaben 

Mitglieder und Angehörige 

Zentrnle Organe 

Rektor 

Rektorat 

Senat 

Ständige Kommissionen 

Konvent 

Kuratorium 

Fachbereiche 

Wisaenschaftllche Einrichtungen 

Zentrale Betriebseinheiten 

Hochschulmedizin 

Allgemeine Verf ahrenaregeln 

AusschUsse und Kommissionen 

Wissenschaftliche Mitarbeiter 

Akademisches Jahr 

Inkrafttreten 
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§ 1 R~,E.tellung und At~..fgaben~ 

(1) Die Univer~ität Dü~a~ldorf ist eine KBrpersch t d@s ßffent

lichen Rechts und zugleich Einrichtung des Landes Nordrhein

Wes tf alen „ 

(2) Die Universität DUsaeldorf d 

glieder der Wl~sen af t in 

über hinaus dient s der Pfl 

t im Zusammenwirken ihrer Hit

und Studiume Dar

der Künste$ Sie erfüllt ihre 

Aufgaben im Rahmen der Gesetze autonom, soweit sie nicht 

staatliche Aufg wahrn:lmmt Die Autonomie als unabdingb«'lre 

Voraussetzung fLlr die rklichung der Freiheit von vis~en

schaf tlicher Forschung, Lehre und Studium ist von der Univer

sität zu wahren. 

(3) Ziel der Forschung ist die Gewinnung wissenschaftlicher Er

kenntnisse, sowie die wissenschaftliche Grundlegung und Wei

terentwicklung von Lehre und Studium$ Die Lehre soll Metho

den, fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten so vermitteln, daß 

die Studierenden zu wissenschaftlicher Arbeit und zu kritischer 

Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse befähigt werden. 

Die Universität fördert die Weiterbildung ihres Personals. 

Sie beteiligt sich an Veranstaltungen der Weiterbildung. 

(4) Die Bestimmungen des Gesetzes über die wissenschaftlichen Hoch

schulen des Landes Nordrhein-Westfalen gelten unmittelbar, so

weit diese Grundordnung keine Regelungen im einzelnen trifft. 

§ ! Ml t,glled~. und An9~ö.rlqe 

(1) Die Universität DUs~e 

§ 11 WissHG. Zuständi 

ist das Rektorat. 

orf hat Mitglieder und Angeh6rige gemäß 

s an § • 2 Satz 1 WissHG 
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(2) Die Angehörigen der Universität sind wie die Mitglieder ver

pflichtet, die Freiheit von Forschung, Lehre und Studium zu 

wahr2n und die Universität b~i der ErfUllung ihrer Aufgaben 

zu fördern@ 

( 3 ) 

(4} 

( 5 ) 

Die Angehörigen der Universität dürf~n die Wissenschaftlichen 

Einrichtungen und Betriebseinheiten nach Maßgabe der hierfür 

erlassenen Satzungen und Ordnungen benutzen® 

Honor e~soren ind t und lichtet, Lehrver-

anstaltu h l 

Di~ en d in 

fessor@n Rmhmen d Einrichtungen der 

Un 1 

Zur Erled ng und zur l g von Konf lik-

ten im Rahmen der gaben der Un ität kann von jedem Mit-

glied oder Angeh6rigen der Universität - unbeschadet anderer 

Zuständigkeiten - ein Schlichtungsverfahren beantragt werdeno 

Gegen Entscheidungen von Organen der Univer~ität sowie gegen 

Entscheidungen in Ordnungsverfahren kann ein Schlichtungsver

fahren nicht beantragt werden0 Ein Verpflichtung, sich dem 

Schlichtungsverfahren zu unterwerfen, besteht nicht. Das 

Nähere regelt eine vom Senat zu erlassende Schlichtungsord

nung. 

Zentrale Organe der Hochschule sind: 

10 der Rekto~w 

2e das Rektor~t~ 

30 der S~nat, 

4e der Konvent. 



Der Rektor wird gemäß § 19 s. q WissHG vom Konvent gewählt. 

Der Yorf!!lchla g von Kandidaten fiir das Amt des Rektors erfolgt 

wenigsten15 zwei Wochen vor der Wahl des Rektors. Er ist un

verzüglich zu veröffentlichen. Vor der Wahl haben die Mitglie

der des Konvents Gelegenheit, die Kandidaten zu befragen. Erhält 

keiner der vorgeschlagenen Bewerber die erforderliche Mehrheit, 

schlägt der Senat innerhalb von 4 Wochen neue Kandidaten vor. 

§ 5 Rektorat 

(1) Das Rektorat besteht aus dem Rektor als Vorsitzenden, 

drei Prorektoren und dem Kanzler. Es ist jeweil8 ein 

Prorektor zu bestellen für folgende Bereiche: 

a) Lehre, Studium und Studienreformp 

b) Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs, 

c) Planung und Finanzen. 

Die Zuständigkeit für di entralen B triebseinheiten wird 

nach .'."lachli chen Ge i cht ~5 unkte b t immt en Prorektoren 

übertragen. 

Die Prorektoren und d Kanz.1 n hm di ihnen all!J Mit-

gliedern des Rektorat ge e od r sonst zugewiesenen 

Aufgaben in igener Zu tändi • Soweit eine Angele-

genheit~en jeweiligen b b reich ines Prorektors 

überschreitet oder es sich um eine Angelegenheit von grund

sätzlicher Bedeutung handelt~ ist eine Entscheidung del!I Rek

torats herbeizuführen. 

(2) Die Prorektoren werden auf Vorschlag des Rektors jeweils mit 

mehr als der Hälfte der Stimmen der anwesenden Mitglieder 

des Konvents gewählt. 
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Wird eine solche Mehrheit auch 

reicht, so schlägt 

didaten vore 

tor wen 

ten Wahlgang nicht ar

ten• einen weiteren Kan-

Wird diese Mehrheit auch !~ dritten Wahlgang nicht erreicht, 

so findet ein waiterer Wahlgang statt, bei dem gewählt ist, 

wer die meisten Stimmen erh!lte Bei mehreren Kandidaten er

folgt eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die die 

höchste Stimmenzahl erreicht hab~ne Bei Stimmengleichheit ent

scheidet da~ Los@ 

Der Gewählte ist unverzUglich zu befragen, ob er die Wahl an

nimmt© Die Annahme kann nicht unter Bedingungen oder Vorbe

halten erklärt werden. 

Die Amtszeit der Prorektoren beträgt 2 Jahre. Sie endet je-

doch spätestens mit der Amtszeit 

m6glich. 

(1) Dem Senat ge 

fe soren, vier 

und zwei nich 

die sie ver 

Sitzu t tend 

(2) Der Senat beschließt l 

lf Pro-

' vier Studenten 

an. D Dekane 

zur Teilnahme an den 

tigt. 

des Rektorats oder eines 

~achbereichs nach AnhBrung der Fachbereiche über die Ver

leihung der WUrde eines Ehrensenators. Die Verleihung be

darf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder. Ehren

senatoren haben kein Stimmrecht. 
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(1) zur Vorbereitung von Beschlilssen des Senats und zur Beratung 

des Rektorats bildet der. Senat Ständige Kommissionen nach 

§ 22 WissHG„ 

(2) Der Ständigen Kommission für Lehret Studium und Studienre

form gehören neben dem stimmberechtigten Vorsitzenden (Pro

rektor) Professoren, zwei ssensch tliche Mitarbei-

ter, drei Studenten und ein twissen aftlicher Mitsr-

bei ter ane 

(3) Der Ständigen Kommi 8 

Nachwuchs gehören 

(Prorektor) sechs P 

beiter, zwei Stud 

arbeit ran@ 

( 4) Der s c!igen Komml 

neben dem s tJ~ 

Professoren, zwei 

ten und zwei h 

fUr Forschung und 

dem tig 

u i 
,., 
t. 

t:. 

saenschaftlichen 

rsitzenden 

he tar-~· 

Mit-

ren 

ktor) 

' 
zwei Studen-

ter an„ 

(5) Die Ständige Kommission f Planung und Finanzen prUft das 

Rechnungsergebnis des K6rperschaf tshaushelts 

.§ 8 Konvent 

Dem Konvent gehören sechsunddreißig Professoren, ~chtzehn wissen

schaftliche Mitarbeiter, achtzehn Studenten und achtzehn nicht

wissensch tliche Mitarbeiter an„ 

Der Konvent wählt einen 

Vorsitzenden„ 

jeder Gruppe 

n Vertre 

hlt, i 

i Vertreter des 

itzenden 

n t 

auf Vorschl 

t„ 



i t Dlh~se 

i lhre ionale 

Einbindung zu 

(2) Mi lieder des Ku a i 

10 der Rektcr der Univer~i t al~ Vor~itzender und der Kanzler 

der Universität, 

20 der Oberbürgermeister und der Oberstadtdirektor der Stadt 

DG.s~tüdorf, 

3@ je ein vom Sen~t der Universität gewählter Repräsentant 

auf Vorschlag au$ der Gruppe der Profe~soren, der wissen

schaftlichen Mit~rbe!ter, der nichtwissenschnftlichen Mit

arbeiter und der Studenten, mit einer Amtszeit von zwei 

Jahren~ 

4. zwei vom Senat der Universität 

gewählte Hitgli~der der Ge~ells 

der~r der Univers t, 

5. welt.e 

der 

( } D 

n 

('1) Di Un 

relche: 

1~ Die Ma 

vom S 

l tä 

J 

1 t 

2. die Philosoph! 

ZUS 111ii!Ch tl 

F ltät, 

3. die Medizinische Fakultät. 

9 

für drei Jahre 

t der Freunde und F6r-

lieh iten, die nicht 

zeit di Mitglieder 

n Sl tzun·~ 

h in fol Fachbe-

Fakultät, 
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(2) Der Dekan und der Prodekan n jeweils mit mehr als der 

( 3) 

Hälfte der Stimmen der ~timmberechtigten Mitglieder des 

Fakultätsrats gewählt. Wird diese Mehrheit auch im zweiten 

Wahlgang nicht erreicht, so f t ein weiterer Wahlgang 

statt, bei dem gewählt t, wer die meisten Stimme~ erhält. 

Bei Stimmengleichheit entsc idet das Los. 

Den F ltäts ten der F 

l'."en jeweil als s 

als Vorsi 

a.rbeiter, 9 S tu den t:en und 

beiter sowie der P k 

kultät at der Medizi i 

t.lgte M1 1 

fe soren 1 

und 4 nich 

lom und der 

so rn nicht·. 

In Ang nheit€!n 7 

P!'.'omotion ode d 

aJ 1 P :ssoren de 

l 

Hab 1 

j 

ten nach Ab3. 1 Nr. 1 und 2 

l:. te Mi l 

~oren, 9 

3 n 

l l 

von 

!:. t nmltte 

11i n 

der Dekan 

tli Mit

Mitar-

an. Dem Fa-

l s 

3 p 

nten 

der !?rode·= 

an, 

ums i.ti t „ 

so.ren, die 

hren können 

atun 

teilnehmen § 15 Abs. 4 WissHG gilt ent 

den 

hend„ 

(4) Die geschäftsfUhrenden Leiter der wissenschaftlichen Ein

richtungen der Fakultät bzw die Leiter von Abteilungen der 

Medizinischen Einrichtungen sind zur Teilnahme an den Sitzun

gen des Fakultätsrats mit beratender Stimme berechtigt@ 

(5) Entscheidungen der Medizinischen Fakultät, die einer Durch-

fLlhrung durch den Klinischen stand rfen, sind diesem 

schrlftli zuzuleiten Der Klinische Vor"st kann 

Entscheidungen der Medizinischen Fakultät Einspruch erhe-

ben, wenn er durch s dle Bela der Krankenversorgung fOr 

unzumutbar beein htigt lL, Di Frist r den Ein h 

be t l MonaL 



,,, 1 

(1) Dem Voretand einer wi 

Seminar) g"a:u{iß § 

1. die an der wia~en~ 

2. treter d<::1r wi 

schaftlichen Einri 

trä e,in Dritt@l ( 

im Vorstand, jedo 

t 

wi sen c ftlichen Mi 

Dia nichtwissenschaft 

schaftlichen Einrieb 

aus ihrer Mitte. Die 

den studentischen Vert 

im Benehmen mit der j 

wenn eine Fachschaft 

Fachscha:fti'Jrat 

der wi sen chaftlich 

beträ in ,Jahr w 

Jahr l 

!·' 

ehö 

ft ichen 

Einr (In~titutt 

nr chtung tätigen 

'!lr Vertr ter be-

i r~ di d@r 

di Anz.1ahJ, 

], 1 

l 

d'i'!n 

euählt. 

di 

we den von 

nden Fakultätsrat 

svff'!rtr'1'!tung oder~ 

nicht vorhanden iat 1 dem 

nur Studenten, die an 

u:ng; tig 

der 



lt 

(J) Die Vert eter der wi~ enschaftlichen Mitarbeiter haben 

im Vorat.~nd der wi~~'H:inschaftlichen Einrichtung Stimm

r cht, wenn ihm mind.et:1b~n!!l dr<'!i Professoren an,~ehören. 

Di Vertreter der nichtwi ~ nachaftlichen 

haben Stimmrecht, wenn ihm mindeBten vi 

tarbe:itl!lr 

Profe:!'Jeoren 

angehBren soweit da timmr eh nicht du h § 14 Abs. 1 

Wi sHG b i Ent3ch i 

di Berufung von Pro 

g ~chlo ~ n 1 t. 

S immr cht in An 

b tr ff'c~n W"<"!nn 

Für ie Hochschulbiblioth 

di Lehr 

d 

und 

oder 

l berühren, au!:'.! 

tudenten haben 

und Studium 

en ntrum bildet der 

Sen t j eweil einti Kommi on ,, 

Stimmb chtigte Mit i e d r Kommie ion sind: 

1. Der zuständig Prorektor al Voraitzender 1 

2. fünf Vert eter der pe der Professoren, 

J. zwei Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter, 

4. ein Vertreter der Gruppe der nichtwissenschaftlichen 

.Mitarbeiter au der jeweiligen Einrichtung und 

5. ein Student. 

Der LE!iter der jeweiligen Einrichtung und der Kanzler :nehmen an 

den itzungen der Kommission be t d teil. 

Die Mitglieder werden vom enat für die Daue von zwei J hren nach 

n g trennt gewählt; d wird fü ein Jahr hlt. 

Zw'!'limalig~ derwahl i 



(1) Di Ge chäftno gel i; die 

Geschäft verf~hren für die 

t ich deutung. 

(~2) Den Le im inne von 

J6 Wi~aHG iat vor d~r B 

lud ti!n, dia di ~:!lt~ Einriehtn.ng(~n b~rühr1~n, Geleg1t1nbei t 

zur Te!Linahme an d<."ln Beratu.ng1"n :z',U g<!'!be:no 

(J) Vl'!lrtreter d~r Profe:'!!l!"lOre:n von Medi:zinii!!ch~n Einrichtungen 

auß~rhalb d~r Hoch.6chulc {§ 115 ;vissHG) können~ wenn und 

soweit die vertragliche Vereinbarun3 dies vorsieht, be

ratend an den Sitzungen des Fakultätmratee Medizin teil

nehmen. 

( 1) Di ZU:3cW.mHH1.11' tzung von Hoclu1chu1 ~mi<f'Ht sowi Art und 

Umf g 

Hoch chul he immen sich n 

.l :i.kat on? 

B t it 

FiiT' <~m.i 

.Ko.mn.1i 

w.i 

Wi 

Kr 

l 

1 

und ehörigen der 

und 

V@rl!ität. 

lHnrich 

tral 

2 Ab • 5 

Ab 5 Wit! 



1) Solange ein Vorsitze 

zentralen Gremien 

Gremien der Fac 

n hlt ist, werden die 

di tsräte vom Rektor, die 

vom Dekan einberufen und geleitet. 

Der Vorsitzende eines Gremiums t der Gruppe der Pro-

fessoren an, soweit setzlich nichts anderes bestimmt ist. 

Der Vorsitzende vertritt das Gremium und führt dessen Ge

schäfte in eigener Zuständigkeit. Er bereitet die Sitzun

gen vor und führt die Beschlüsse aus, soweit gesetzlich 

nichts anderes bestimmt ist. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

a) das Gremium einzuberufen und die Tagesordnung aufzu

stellen, 

b) die Sitzungen zu leiten und das Hausrecht im Sitzungs

raum wahrzunehmen, soweit ihm die Befugnis vom Rektor 

Ubertragen worden ist(§ 19 Abs. 2 Satz 4 WissHG), 

c) auf die zügige Erfüllung der Aufgaben des Gremiums 

hinzuwirken„ 

2) Die Gremien sind beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der Mitglieder anwesend ist. Nach Er5ffnung der Sitzung 

wird die Beschlußf igkeit UberprUft, später nur nach 

Unterbrechung oder auf Antrag. Wahlen und Abstimmungen, 

die dem Antrag vorau ehen, sind gUltig. Während einer 

Abstimmung oder W 1 1 t der Antrag nicht zulässig. Über 

Gegenstände, die n BE=;sch ußunfähigkei t vertagt wurden, 

kann auf der näch ten ordnung g einberufenen Sitzung 

beschlossen werden, auch wenn weniger als die zur Beschluß

fähigkeit notwendi Zahl von Mi liedern teilnimmt. 

3) Die Gremien beraten schließen in ordnungsgemäß ein-

berufenen und geleiteten Sitzungen. Die Geschäftsordnung 

der Gremien kann vorsehen, daß in besonderen Fällen ein 

Beschluß auch im Umlaufverfahren faßt werden kann. 
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4) Di Teilnahme 

gllader. Im Fal 

vorher dem Vors 

5) Soweit n hta 

~chluß der Zust 

6) Gremien k6nnen 

an den Sitzungen 

auch P~rsonen, 

Beratungen zu 

Hochschu als S 

Beschlusses oder 

de 

§ Ab~0 1 Wi sOO 

An 1 n i i 

nhelt zu i 

1) w in 

qe nh i 

8) FU jede 

n 

zu 

n kein 

tritt d 

h dann al 

jeweill Kol i 

9) Bei Wahlen in der 

ter eind die ersten 

ten, wissenschaftli 

l 

besondere Auf gaben m t 

geben. Dies gilt n 

Kandidaten benannt 

(2) Rektorat, Senat und 

or benso t 

0 

n t 

n j 

d 

i 

' i 

tl 

h 

t-

i d 

n Be-

t 

l 

i-

n zu ver-

d 

ionen 



( ) 

( 

( 

Ab 2 :l 

r:dcht 

Dab i 

( ) 

';, ! 

s 



( ) liehen 

eh chul an den 

1 

b 

).! 

1. 

Dü 

V 
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1 1 

5 6 

iJTtmrech 

+ n mebr 

Mi 1 

1 4 ( ) Wi. 
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rUb 


